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1989 -02- 07 

II - 65LJ 1- der Beilagen 7.11 den Stc!lCll'.raphischcll Protokolle 11 

des Nationa!r2.tcs X VII. Gc~etz~cbullgsperiodt.: 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Khol 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Verein "Kulturkontakt - Kontaktsteile für Kultur-

förderung" 

Im Oktober 1988 wurde dem Bundesministerium .für Inneres die 

beabsichtigte Gründung eines Vereins "Kulturkontakt - Kon­

taktsteile für Kulturförderung" angezeigt. 

Im Entwurf der Vereinsstatuten werden als ordentliche Mit­

glieder des Vereins die "Republik österreich, vertreten 

durch den Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport und 

der Verein 'EDV-Informations-, Schulungs- und Trainingszen­

trum'" (§ 4 Abs. 2) genannt. 

Als Zweck des Vereins wird die "Förderung des österreichi­

schen Kulturschaffens und seiner Vermittlung im 1n- und 

Ausland" (§ 2) und als Mittel zur ErreiChung des Vereins­

:lwecks unter anderem die "Planung und Durchfflhrung von Kul­

turprojekten im Ausland" (§ 3 Abs. 2 lit.c) genannt. 

Gemäß Teil 2 der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 

sind "Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehungen" -

ausschließlich - dem Bundesministerium für auswärtige Ange­

legenheiten zugewiesen. Gemäß § 2 Abs. 3 des Bundesministe­

riengesetzes gelten die Kompetetenzregelungen dieses Ge­

setzes auch für die Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes. 

Da das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport als 

Vertreter des Vereinsmitgliedes "Republik Österreich" in 

dieser Eigenschaft zweifellos als "Träger von Privatrechten" 

im 
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sinne des § 2 Abs. 3 des Bundesministeriengesetz handelt, 

überschreitet es hinsichtlich der genannten Vereinszwecke und 

Mittel seine Kompetenzen und sind die Vereinsstatuten gesetz­

widrig. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Inneres folgende 

A n fra g e: 

1.) Wurde der Verein "Kulturkontakt - Kontaktsteile für Kul­

turförderung" inzwischen gegründet oder wurde er unter­

sagt? 

2.) Ist gegebenenfalls das Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Sport ordentliches Mitglied dieses Vereins? 

3.) Sehen gegebenenfalls die Vereinsstatuten als Zweck des 

Vereins unter anderem die Vermittlung österreichischen 

Kulturschaffens im Ausland und die Mittel die "Planung 

und Durchführung von KUlturprojekten im Ausland" vor? 

4.) Falls ja, warum wurde nicht gemäß § 6 Abs. 1 des Vereins­

gesetzes 1951 der Verein wegen Geset~widrigkeit unter­

sagt, da doch Angelegenheiten der Kulturellen Auslandsbe­

ziehungen ausschließlich dem Bundesministerium für aus­

wärtige Angelegenheiten obliegen? 
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